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Erbrecht (3./4. Semester) 
NUni NAula 2st. verblockt 3st. Freitag 8-11h 

ab 8.5.2015 außer Feiertagswochen  
 
Gliederung 
 
 
Erster Teil: Grundlagen        T1/8.5. 
 
§ 1. Einleitung 
 A. Die Vorlesung im Ausbildungssystem  
  I. Studienplan 
  II. Erbrecht in Wissenschaft und Praxis 
  III. Gang der Darstellung 
 B. Literatur 
  I. Lehrbücher und sonstige didaktische Literatur 
  II. Spezialliteratur für Praktiker 
  III. Aktuell: ErbrechtsVO 
 C. Prüfung 
 
 
§ 2. Zentralnormen, Grundbegriffe und Grundprinzipien  

A. Der Aufbau des Gesetzes  
 I. Überblick 
 II. Didaktische Eignung 
 III. Orientierung für den Lernenden 

 B. Die Grundbegriffe im Gesetz 
  I. Einleitende Begriffsbestimmungen 
  II. Auslegungsregeln 
  III. Abweichungen vom Rest des BGB 
 C. Prinzipien und Funktionen des Erbrechts  
  I. Prinzipien nach klassischer Lehre 
   1. Privaterbrecht 
   2. Familienerbfolge 
   3. Gesamterbfolge (Universalsukzession) 
   4. Vonselbsterwerb 
  II. Funktionen nach neuerer Lehre (Dutta) 
   1. Erblassermotivation 
   2. Umverteilung 
   3. „Aktualisierung“ 
   4. Solidarität 
   5. Kontinuität 
  III. Grundspannung: Testierfreiheit und Familiensolidarität 
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§ 3. Das Erbrecht im System 
 A. BGB: Pandektensystem 
  I. Römische Grundlagen 

1. Sabinus: Eingang zu einem rudimentären äußeren System 
   2. Edikt: Verflechtung in den Prozess 
   3. Inhalte: Das Paradigma der Autonomie 
  II. Das Modell der Pandektenwissenschaft 
   1. „Lebensbereiche“ 
   2. Erbrecht und andere spezielle Bücher des BGB 
   3. Erbrecht und Allgemeiner Teil 
  III. Abweichende Modelle 
   1. Romanischer Rechtskreis 
   2. common law 
   3. Andere deutschsprachige Rechtsordnungen 

B. Erbrecht und privates Wirtschaftsrecht 
  I. Gesellschaftsrecht 
  II. Immaterialgüterrecht 
  III. Landwirtschaftsrecht 
 C. Erbrecht und öffentliches Recht 
  I. Verfassungsrecht 
  II. Allgemeines Verwaltungsrecht 
  III. Erbschaftsteuerrecht 
 
 
Zweiter Teil: Einrücken des Erben in Rechtsbeziehungen des Erblassers (Überblick) 
 
§ 4 Dingliche Rechte        T2/22.5. 
 A. Eigentum 
  I. Grundsatz 
  II. Registerrecht 
  III. Grundbuchberichtigung 
 B. Beschränkte dingliche Rechte an Immobilien 
  I. Grundsatz 
  II. Ausnahmen 
  III. Konsolidation 
 C. Beschränkte dingliche Rechte an Mobilien 
  [] 
 
§ 5 Obligatorische Positionen 
 A. Forderungen des Erblassers 
 B. Forderungen gegen den Erblasser 
 C. Konfusion 
 
§ 6 Sonstiges und Ausnahmen 
 A. Nichtvermögensrechtliche Positionen  
 B. Sonderregeln für bestimmte vermögensrechtliche Positionen 
  I. Höferecht, zB HöfeOBritZ 
  II. [Personengesellschaftsrecht] 
  III. Mietrecht, §§ 563ff. 
 C. [Immaterialgüterrechte] 
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Dritter Teil: Neue Rechtsbeziehungen aus dem Erbfall (Überblick)  
 
§ 7. Vermächtnis, §§ 2147-2191 
 A. Funktion der Einzelrechtsnachfolge 
 B. Erwerb des absoluten Rechts in der Person des Erben 
 C. Forderungserwerb und -durchsetzung in der Person des Bedachten 
 
§ 8. Auflage, §§ 2192-2196 
 A. Funktion  
 B. Rechtserwerb in der Person des Erben oder Vermächtnisnehmers 
 C. Mittel zur Sicherung der Vollziehung  
 
§ 9. Pflichtteilsanspruch, §§ 2303-2338 
 A. Funktion 
 B. Forderungserwerb in der Person des Pflichtteilsberechtigten 

C. Ergänzende Regeln  
 I. Auskunftsansprüche 
 II. Pflichtteilsrestanspruch und Pflichtteilsergänzungsanspruch 
 III. Pflichtteilsentziehung 

 
§ 10. Erbengemeinschaft, §§ 2032-2063     T3/29.5.
 A. Struktur und Funktion 
 B. Rechtsbeziehungen im Innenverhältnis  
 C. Rechtsbeziehungen im Außenverhältnis  
 
 
Vierter Teil: Rechtsnachfolge und vorhandene Rechtsbeziehungen des Erben 
 
§ 11 Vermögensverschmelzung und Vermögenstrennung 
 A. Grundsatz, § 1967 
 B. Haftungsbeschränkung 
  I. Aufgebotsverfahren, §§ 1970-1974 
  II. Nachlassverwaltung, § 1975 
  III. Nachlassinsolvenz, § 1975 
 C. Einreden 
  I. Dreimonatseinrede, § 2014 
  II. Aufgebotseinrede, § 2015  
  III. Ausschlusseinrede, § 1973 II 1 

IV. Erschöpfungseinrede, § 1973; § 1989 
  V. Verschweigungseinrede, § 1974 
  VI. Dürftigkeitseinrede, § 1990 
 
 
Fünfter Teil: Berufung zum Erben und Erbschaftserwerb 
 
§ 12 Berufung, Anfall und Erwerb: System, §§ 1942-1966 
 A. Positive Voraussetzungen der Berufung 
  I. Erbfall 
  II. Erbfähigkeit 
   1. Rechtsfähigkeit, § 1 
   2. Schutz des nasciturus, § 1923 II 
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   3. Schutz des nondum conceptus 
III. Berufungsgründe 

   1. gewillkürte Erbfolge 
    a. Testament 
    b. Erbvertrag 
   2. gesetzliche Erbfolge 
   3. Relevanz 

B. Ausschluss von der Erbfolge 
 I. Erbunwürdigkeit, §§ 2339-2345 

1. Funktion und Konstruktion 
2. Voraussetzungen 
3. Sonderfälle 

a. Vermächtnisunwürdigkeit 
b. Pflichtteilsunwürdigkeit 
c. Pflichtteilsentziehung 

 II. Erbverzicht, §§ 2346-2352 
1. Funktion und Konstruktion 
2. Voraussetzungen 
3. Gestaltung 

 III. Enterbung 
1. Funktion und Konstruktion 
2. Voraussetzungen 
3. Gestaltung 

C. Vonselbsterwerb und Erklärungen des Berufenen (Übersicht) 
  I. Berufung und Anfall 
  II. Ausschlagungsrecht 
  III. Annahme 
 
§ 13. Sonderregeln für den Erwerb registerfähiger Güter 
 A. Fehlerhaftigkeit des Registers 
 B. Insbesondere: Grundbuch 
 C. Vorschau: Gutglaubenserwerb  § 29 
 
§ 14 Sonderregeln für die Vor- und Nacherbfolge, §§ 2100-2146 
 A. Funktion und Konstruktion 
 B. Probleme 
 C. Gestaltungen 
 
§ 15 Anfall, Erwerb und Verlust: Rechtsgeschäfte und Vertiefung am Fall 
           T4/12.6. 
Akad. MA Dr. Kunz / 8h Ausgabe Fall 
 A. Ausschlagung 
  I. ausdrücklich 
  II. konkludent 
  III. Anfechtung 
 B. Annahme 
  I. ausdrücklich 
  II. konkludent 
  III. Anfechtung 
 C. Rückwirkung und Rückabwicklung 
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Sechster Teil: Einzelne Berufungsgründe 
 
 
§ 16 Gesetzliche Erbfolge       T5/19.6. 
 A. Verwandtenerbfolge 
  I. Prinzipien 
   1. Parentelsystem 
   2. Erbfolge nach Stämmen/Linien 
   3. Repräsentationsprinzip und Eintrittsrecht 
  II. Ordnungen (§§ 1924-1930) 
  III. Einzelfragen 
 B. Ehegattenerbfolge 
  I. Erbrechtliche Normen: §§ 1931, 1933, 1934  
  II. Zusammenspiel mit dem Familienrecht: § 1371 
  III. LPartG 
 C. Sonderregeln 
  I. für Verwandte und Ehegatten 
  II. Anrechnungs- und Ausgleichungsvorschriften 
  III. Fiskuserbrecht, § 1936 
 
§ 17 Gewillkürte Erbfolge: Testament (Grundtypus), §§ 2229-2263 
 A. Gestaltungsmodelle im Überblick 
  I. Einsetzung zum Vollerben 
  II. Einsetzung zu Vor- und Nacherben  § 14 
  III. Ersatzerbeneinsetzung, §§ 2096-2099 
 B. Wirksamkeitsvoraussetzungen 

I. persönlich 
II. formell, §§ 2231ff., 2247-2252 

   1. öffentliches Testament 
   2. privatschriftliches Testament 
   3. Sonderformen 

III. inhaltlich 
   1. materielle Höchstpersönlichkeit 
   2. Regelungsverbote 
   3. Sonstiges 
 C. Widerruf, §§ 2253-2258 
  I. Voraussetzungen 
  II. Rechtsfolgen des Widerrufs 
  III. Bedeutung des widerrufenen Testaments 
 
§ 18. Testamentsauslegung    
 A. Allgemein: Abweichungen vom Allgemeinen Teil 
  I. Wegfall des Erklärenden 
  II. Abwesenheit eines Erklärungsempfängers 
  III. Streben nach Erhaltung der Verfügung 

B. Auslegungsregeln des Buches 5 
  I. Geschriebene allgemeine Auslegungsregeln 
  II. Geschriebene spezielle Auslegungsregeln 
  III. Ungeschriebene Regeln? 
 C. Beispiele aus der neueren Rechtsprechung  
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§ 19 Gewillkürte Erbfolge: Erbvertrag und gemeinschaftliches Testament 
 [Notar Dr. Kühle]        T6/26.6. 
 A. Erbvertrag, §§ 2274-2302 
 B. Gemeinschaftliches Testament, §§ 2265-2272 
 C. Auslegung 
 
 
Siebter Teil: Rechtsschutz für den Erben 
 
§ 20. Der Erbschaftsherausgabeanspruch und seine Konkurrenzen 
 A. ab Erbschaftserwerb 
  I. Einzelansprüche 
  II. Erbschaftsherausgabeanspruch, §§ 2018-2031 
   1. Funktion und Konstruktion 
   2. Voraussetzungen 
    a. Erbe 
    b. Erbschaftsbesitzer 
     aa. Herrschaft über Erbschaftsgegenstände 
     bb. Erbrechtsanmaßung 
   3. Verjährung 
  III. Verknüpfung mit anderen Normen 

1. „EEBV“: §§ 2020-2025 
2. Konkurrenzen 

 B. ab Erbschaftsanfall 
 C. vor dem Erbschaftsanfall 
  I. Kein Erbschaftsherausgabeanspruch 
  II. Keine Einzelansprüche 
  III. Feststellung des Erbrechts/Anwartschaftsrechts? 
 
 
Achter Teil: Neue Rechtspositionen aus dem Erbfall / Vertiefung und Erweiterung 
 
§ 21. Vermächtnis         T7/3.7. 

A. Funktion und Konstruktion 
 B. Voraussetzungen 
 C. Probleme 
 
§ 22. Auflage 
 A. Funktion und Konstruktion 
 B. Voraussetzungen 
 C. Probleme 
 
§ 23. Pflichtteil 
 A. Pflichtteilsanspruch 
  I. Funktion und Konstruktion 
  II. Technische Probleme 
  III. Rechtspolitische Probleme 
 B. Pflichtteilsergänzungsanspruch 
 C. Ausschluss des Pflichtteils      T8/10.7. 
  I. Pflichtteilsentziehung, §§ 2333-2337 
  II. Pflichtteilsverzicht, § 2346 II 
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  III. Verhältnis zur Erbunwürdigkeit  
§ 24. Sonstige (Hinweise) 
 A. Erbschaftsteuer 
 B. Bestattungskosten, § 1968 
 C. [] 
 
 
Neunter Teil: Weitere Gestaltungsmöglichkeiten der Beteiligten 
 
§ 25. Testamentsvollstreckung, §§ 2197-2228    T8/10.7. 
 [Akad. MA Dr. Kunz ab 9h] 
 [A. Funktion und Konstruktion  
 B. Rechte und Pflichten des Testamentsvollstreckers 
 C. Rechte und Pflichten des Erben] 
 
§ 26. Exkurs: „Vorweggenommene Erbfolge“     T9/17.7. 
 A. Wirtschaftliche Funktion 
 B. Rechtliche Gestaltungselemente 
 C. Probleme 
 
§ 27. Wege aus der Erbengemeinschaft 

A. der Erben im Konsens 
  I. Auseinandersetzungsvertrag, § 2042 
  II. Erbteilsübertragung, § 2033 
  III. Abschichtung? 
 B. einzelner Erben einseitig 
 C. kraft Intervention von Erbschaftsgläubigern 
 
 
Zehnter Teil: Verfahrensrecht und Internationales    24.7.2015 
[Notarassessor Schall, LL.M., BNotK Brüssel] 
 
§ 28. Internationales Erbrecht und Erbverfahrensrecht 
 A. Problemstellung 
 B. Noch geltendes Recht 
 C. ErbVO und neues Verfahrensrecht 
 
§ 29. Erbnachweise  
 A. Funktion und Konstruktion 
 B. Erbschein, §§ 2353-2370 
 C. Europäisches Nachlasszeugnis 
 
§ 30. Tendenzen 
 A. Spannungsfeld Testierfreiheit / Familiensolidarität 
 B. Leistungsgrenzen des privatschriftlichen Testaments 

C. Weitere Europäisierung? 
 
 
 
Das Programm der Vorlesung finden Sie am Ende dieses Dokuments. 
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Vorlesungsbegleitende Lektüre: 
 
Dieter Leipold, Erbrecht (20. Aufl. Tübingen 2014). 
Rainer Frank / Tobias Helms, Erbrecht (6. Aufl. München 2013). 
Karl-Heinz Gursky, Erbrecht [aber: 6. Aufl. Heidelberg u.a. 2010] 
 
 
Zum Nachlesen und Vertiefen:  
- punktuell Angaben in der Vorlesung;  
- vertiefend zur internationalrechtlichen Seite: 
Rembert Süß (Hrsg.), Erbrecht in Europa (3. Aufl. i.V. Bonn 2015); 
zur Rechtsgeschichte: 
Ulrike Babusiaux, Wege zur Rechtsgeschichte – Römisches Erbrecht (Wien 2015). 
 
 
Klausur (nur Gutachtenbewerber, ERASMUS- und LL.M.-Studenten): auf Wunsch 
Montag, 27.7. Bitte sprechen Sie den Dozenten an. 
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Programm zur Vorlesung Erbrecht im Sommersemester 2015 
 
 
1. Das Erbrecht, von erheblicher und weiter wachsender praktischer Bedeutung, 

steht am Rande universitärer Curricula. Die denkbaren Gründe mögen hier un-
erörtert bleiben. Der Effekt ist praktisch jedenfalls, dass Fortgeschrittenenübung 
und Staatsprüfung (typischerweise: Klausur ZR 3) nicht angemessen vorbereitet 
werden. Vor allem aber wird von vielen ein privilegierter Beobachtungspunkt auf 
das Privatrecht insgesamt nicht betreten, also eine Chance zum Verstehen des 
Systems nicht genutzt. Vererblich sind nahezu alle Rechtspositionen unter Le-
benden. Ein Erbrechtsfall zwingt also dazu, auch das zu Vererbende rechtlich zu 
begreifen. 

 
 
2. Warum und wann ist das Erbrecht ein solcher privilegierter Beobachtungspunkt? 

Es gewährt wenig Erkenntnis, wenn man sich auf das Memorieren der gesetzli-
chen Erbfolgeregeln beschränkt, die sich im Übrigen weithin aus dem Gesetzes-
text selbst erschließen. Üblich und richtig ist es, die Testierfreiheit zu betonen 
( 10ff.). Das sagt aber noch nicht, warum man nicht lediglich die mindestens 
ebenso wichtigen Autonomiefragen unter Lebenden, etwa des Vertragsrechts, 
studieren soll. Und so wichtig das Planen für den Todesfall ist, verlangen doch 
allfällige Fragen der Disposition unter Lebenden mindestens dieselbe Aufmerk-
samkeit. 

 
 
3. Der spezifische Erkenntnisgewinn aus dem Erbrecht wird deutlich, wenn man 

sich vor Augen führt, was im Erbfall geschieht, und entsprechend an die Materie 
herangeht. Der Erbfall ist der unabwendbare und zugleich nicht ignorierbare1 
Störfall des Privatrechtssystems. Er trifft alle Beteiligten außer dem Erblasser 
ohne legale Möglichkeit, seinen Eintritt zu beeinflussen. Nach seinem Eintritt 
kann die Person, auf deren Willen es ankommt, der Erblasser, nichts mehr korri-
gieren. Oft kommt es zu sachverhaltlichen Unklarheiten, emotionalen Belastun-
gen und familiären Verwerfungen. Das Recht muss diese Lage von der Vermö-
gensseite her bewältigen, und zwar vollständig und zeitnah. Bewältigen kann es 
sie nur aus dem System des Privatrechts insgesamt. 

 
 
4. Das System, von dem wir im Folgenden ausgehen, ist das kontinentaleuropäi-

sche, geprägt durch die römische Tradition. Diese befasst sich intensiv mit Erb-
recht, ordnet aber die Rechtsbeziehungen nicht so wie heute das BGB. Vielmehr 
geht es auf Grund der prozessualen Prägung des römischen Rechts darum, ob 
Rechte auf persönlichen Klagen (actiones in personam) oder auf dinglichen (ac-
tiones in rem) beruhen. Ins Moderne übersetzt: Schuldrecht und Sachenrecht. 
Daneben gibt es noch – auch erbrechtlich bedeutsam – die Teilungsklagen (iudi-
cia divisoria), etwa die Erbteilungsklage: Sie setzen nicht wie die persönlichen 

                                                      
1 Das gilt mutatis mutandis auch für den trust des common law und für vergleichbare Modelle des kon-
tinentalen Rechts, etwa die Stiftung. Hier wird Vermögen zu Lebzeiten verselbständigt und vom künfti-
gen Erblasser mit einer Bestimmung versehen. Der Erblasser reserviert sich damit die Entscheidung 
über die künftige Zuordung seiner Güter, soweit die Rechtsordnung es ihm erlaubt. Auch diese Modelle 
sind aber Reaktion auf die Unausweichlichkeit des Todes und damit des Subjektwechsels; sie nehmen 
diesen nur rechtstechnisch vorweg. 
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Klagen Sachherrschaft voraus oder wie die dinglichen Klagen Sachherrschaft 
durch, sondern wollen Sachherrschaft bestimmter Personen über bestimmte – 
durch Teilung zu definierende – Güter erst herbeiführen. 

 
 
5. Die Grundstruktur des auf dieser Grundlage gewachsenen Systems ist elemen-

tar: Rechtssubjekte stehen – sozusagen horizontal – in schuldrechtlichen Bezie-
hungen zueinander; sie beherrschen – vertikal – Rechtsobjekte. Herrschaft über 
Eigenes ist die Regel, Herrschaft über fremde Objekte die konstruktionsbedürf-
tige Ausnahme (etwa: beschränkte dingliche Rechte). Dreh- und Angelpunkt die-
ser Struktur ist das Rechtssubjekt, die Person. Der Person sind Objekte zugeord-
net, die Objekte sind in einem oder mehreren Vermögen organisiert (je nach den 
Vorstellungen einer Rechtsordnung über das Vermögen). Wenn Vermögen unter 
Lebenden zugeordnet ist, wenn es also insbesondere Eigentum und schuldrecht-
liche Ansprüche gibt, dann erzwingt der Tod einer Person neue Zuordnungen. 

 
 
 
 
         S 1      S 2 
 
         
 
       
      
 
 
 
 
         O 1      O 2 
 
 
 
7. Die Person fällt mit ihrem Tod biologisch weg und kann aktuell weder Beziehun-

gen pflegen noch Herrschaft ausüben. Die Rechtsordnung könnte das nur um 
den Preis von Rechtsunsicherheit ignorieren. Also muss sie neu zuweisen: Herr-
schaft wie Zugehörigkeit zu Beziehungen. Dabei kann sie allgemeine Regeln set-
zen (gesetzliche Erbfolge) oder den Willen des Verstorbenen berücksichtigen 
(gewillkürte Erbfolge); sie kann sich auf eine Neuverteilung existierender Positi-
onen beschränken oder zulassen, dass neue Positionen entstehen und existie-
rende verändert werden. 

 
 
8. Die Rechtsordnung nennt den Moment der Neuzuordnung Erbfall. Damit ist der 

Erbfall zugleich der Moment, in dem die Rechtsordnung auf Güter zugreifen kann, 
ohne sie dem bisher Berechtigten wegzunehmen. 
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9. Die meisten Rechtsordnungen folgen, historisch und vergleichend betrachtet, in 

den meisten dieser Fragen einheitlichen Grundlinien. In einigen Fragen aber be-
stehen prinzipielle Gegensätze. Daran wird deutlich: Erbrecht ist eine Zurech-
nungsordnung. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass bestimmte Positionen 
unter bestimmten Bedingungen auf bestimmte Personen übergehen, sondern 
eine Entscheidung der Rechtsordnung: bis zu einem bestimmten Punkt eine po-
litische. Die Rechtsordnung gibt dem Erblasser einen bestimmten Freiraum und 
zieht diesem Freiraum bestimmte Grenzen. Diese Entscheidung kann mehr oder 
minder reflektiert, mehr oder minder traditional sein; sie kann in unterschiedli-
chem Maße von ökonomisch-sozialen oder von anderen Maßstäben gesteuert 
sein. Im historischen Prozess der Rechtsentwicklung ist sie jedenfalls so gut wie 
nie alternativlos. Deswegen kann sie von künftigen Rechtsordnungen revidiert, 
variiert oder bestätigt werden. 

 
 
10. Die deutsche Rechtsordnung folgt ihren historischen Wurzeln im römischen 

Recht zum einen hinsichtlich zahlreicher einzelner Regeln und Konstruktionen. 
Zum anderen übernimmt sie die prinzipielle Entscheidung des römischen Rechts, 
dem Erblasser die Zuordnung seiner Vermögensgegenstände für die Zeit nach 
seinem Tod zu überlassen. 

 
 
11. Er kann entscheiden, von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu machen; dann 

greift die gesetzliche Erbfolge ein. Das sind die Regeln, die der Gesetzgeber für 
im Zweifel sinnvoll hält. Will der Erblasser aber gestalten, so genießt er erhebli-
che Freiheit. Die Testierfreiheit ist eine weitgehende Ausprägung der Privatauto-
nomie. Auch nach dem Tode ist die zentrale Frage die, was der Erblasser sub-
jektiv gewollt habe. Über andere (etwa ausländische) Modelle hinausgehend 
stellt das deutsche Recht dem Erblasser überdies in Gestalt der Testamentsvoll-
streckung ein effizientes Kontrollinstrument zur Verfügung. 

 
 
12. Inwieweit die Vorstellungen des historischen BGB-Gesetzgebers heute noch 

rechtspolitisch überzeugen können, ist teilweise lebhaft umstritten. Manchen geht 
die Freiheit des Erblassers, sein Vermögen zu verteilen, zu weit, andere wollen 
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den Schutz der Angehörigen namentlich durch das Pflichtteilsrecht oder durch 
eine gesetzliche Honorierung von Pflegeleistungen ausgebaut sehen. Manche 
wollen die Bindung der Rechtsnachfolger etwa durch Testamentsvollstreckung 
ausgebaut sehen, andere hingegen beschränkt. Zu diesen Debatten trägt der 
gesellschaftliche Wandel bei. Schlagwortartig: Die Erblasser werden immer älter 
und – wie die potentiellen Erben – immer wohlhabender, aber in zunehmendem 
Maße auch pflegebedürftig und/oder dement; traditionelle Familienstrukturen, an 
denen das gesetzliche Erbrecht sich orientiert, zerfallen. Gesetzgeberische Re-
formansätze sind nicht weit gediehen, verfassungsrechtliche Bedenken gegen 
einige der genannten Regeln teilt das BVerfG nicht. Die weitere Entwicklung liegt 
also in der Hand von Rechtsprechung und Wissenschaft. 

 
 
13. Die Perspektive der Überlebenden ist bei alldem, wenn man auf die Geset-

zesstruktur schaut, nachrangig. Die künftigen Erben oder Vermächtnisnehmer 
haben vor dem Erbfall keine rechtlich verfestigte Position. Danach reichen ihre 
Handlungsmöglichkeiten nur so weit, wie das Gesetz es vorsieht. Es verhält sich 
also nicht zwingend so, dass man mit den Rechtspositionen des Erblassers auch 
seine Freiheiten erbt. Überdies enthält das Gesetz Vorschriften zum Schutz der 
Nachlassgläubiger, namentlich etwa vom Erblasser übergangener naher Ange-
höriger, der Pflichtteilsberechtigten. 

 
 
14. Ganz anders stellt sich praktisch die Sicht derjenigen dar, die außer dem Erblas-

ser mit dem Erbrecht in Berührung kommen, also der Überlebenden. Erben wie 
Nachlassgläubiger wollen von ihren juristischen Beratern, vor allem Anwälten 
und Notaren, wissen, welche Möglichkeiten sie haben und welche Verhaltens-
weisen sich empfehlen. Diese Perspektive sollte einbeziehen, wer sich überlegt, 
ob und wie er letztwillig verfügen will. 

 
 
15. Die Vorlesung will nicht mehr sein als eine Anleitung zum Lesen von Gesetz, 

Rechtsprechung und Literatur. Sie befasst sich mit dem Modell des BGB, das 
vereinfacht in folgendes Bild zu fassen ist: 

 
 

 
 

       Eigengläubiger des E 
 
 
E  EL         andere Subjekte 
 
 
 
[Miterben] 
 
       Neugläubiger (Erbfallschulden) 
 
       Vermächtnisnehmer 
 
       [Auflagenbegünstigte] 
 
 
  Objekte 
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16. Sie geht von der Erbfallperspektive aus und stellt hier die Elemente in den Vor-

dergrund, die in den meisten Erbfällen eine Rolle spielen. Es geht primär um die 
Sicht des überlebenden Beteiligten, namentlich des Erben, und als Vorfrage dazu 
darum, wer die Rechtslage im Vorfeld gestalten durfte (prinzipiell: der Erblasser). 
Die spezifischen Voraussetzungen und Rechtsfolgen der gewillkürten und der 
gesetzlichen Erbfolge werden soweit erörtert als in diesem Rahmen sinnvoll. 
Wichtige Aspekte werden nach Möglichkeit mehrfach angesprochen. Rechtsver-
gleichende und rechtsgeschichtliche Hinweise erfolgen aus Zeitgründen nur 
punktuell. Das Internationale Privatrecht, das Internationale Zivilverfahrensrecht 
und mit ihnen die Regeln über Erbnachweise befinden sich im Umbruch; eine 
Einführung in diese Fragen steht am Ende des Kurses. 

 
 
17. Daraus resultiert folgender Gang der Darstellung: 
 

Die ersten drei Paragraphen streben eine Grundorientierung an. 
 
 

Erster Teil: Grundlagen 

 
§ 1. Einleitung 
§ 2. Zentralnormen, Grundbegriffe und Grundprinzipien  
§ 3. Das Erbrecht im System 

 
 

Im zweiten Teil geht es überblicksweise um die Kernfunktion des Erbrechts: das 
Einrücken des Erben in Rechtsbeziehungen des Erblassers. Unterschieden wird 
hier nach der Art der Rechtsbeziehungen: 

 
§ 4 Dingliche Rechte 
§ 5 Obligatorische Positionen 
§ 6 Sonstiges und Ausnahmen 

 
 

Wie man Erbe wird, spielt für diese Fragen einstweilen keine Rolle. Wohl aber ist 
– wiederum im Überblick – zu erwägen, was das Erbewerden außer dem Einrü-
cken in die Rechtsstellung(en) der Erblassers bedeutet: Es entstehen neue 
Rechtsbeziehungen, die es vor dem Erbfall nicht gab. Man kann Forderungen 
ausgesetzt sein, die einzelnen vom Erblasser bestimmten Personen oder be-
stimmten nahen Angehörigen des Erblassers zustehen (Vermächtnis, Pflichtteil); 
man kann auch ohne solche Forderung zu bestimmten Leistungen verpflichtet 
sein (Auflage); und wenn man nicht Alleinerbe, sondern Miterbe ist, dann steht 
man auch in Rechtsbeziehungen zu den Miterben. Hier liegt ein Schwerpunkt der 
praktisch zu bewältigenden Konflikte. 

 
 

Dritter Teil: Neue Rechtsbeziehungen aus dem Erbfall 
 

§ 7 Vermächtnis 
§ 8 Auflage 
§ 9 Pflichtteilsanspruch 
§ 10 Erbengemeinschaft 
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Und schließlich ist es möglich, dass vor dem Erbfall bestehende Vermögenspo-
sitionen des Erben sich durch den Erbfall verändern, namentlich dass er für 
Schulden des Erblassers haftet. Darum geht es im vierten Teil:  

 
Rechtsnachfolge und vorhandene Rechtsbeziehungen des Erben 

 
§ 11 Vermögensverschmelzung und Vermögenstrennung 

 
 

Nachdem skizziert ist, was es bedeutet, Erbe zu sein, wird näher behandelt, wie 
man Erbe werden (oder dies vermeiden) kann. Dabei sind zunächst die denkba-
ren Berufungsgründe (Gesetz; gewillkürte Erbfolge: Testament, Erbvertrag) zu 
erläutern und die Schritte zum Erwerb darzustellen, einschließlich einer didakti-
schen Wiederholung. Sodann werden Details zu den einzelnen Berufungsgrün-
den besprochen. 

 
 

Fünfter Teil: Berufung zum Erben und Erbschaftserwerb 
 

§ 12 Berufung, Anfall und Erwerb: System 
§ 13 Sonderregeln für den Erwerb registerfähiger Güter 
§ 14 Sonderregeln für die Vor- und Nacherbfolge 
§ 15 Anfall, Erwerb und Verlust: Rechtsgeschäfte und Vertiefung am Fall  

 
 

Sechster Teil: Einzelheiten zu einzelnen Berufungsgründen 
 

§ 16 Gesetzliche Erbfolge 
§ 17 Gewillkürte Erbfolge aus Testament (Grundtypus) 
§ 18 Testamentsauslegung 
§ 19 Gewillkürte Erbfolge: Erbvertrag und gemeinschaftliches Testament  

 

 
Der siebte Teil behandelt den spezifischen Rechtsschutz für den Erben: 

 
§ 20. Der Erbschaftsherausgabeanspruch und seine Konkurrenzen 

 
 

Danach werden Details zu den sonstigen Rechtspositionen erörtert, die aus dem 
Erbfall resultieren können und deren Voraussetzungen davon abhängen, ob die 
Berufung des Erben gesetzlich oder gewillkürt erfolgt. 

 
 

Achter Teil: Entstehung neuer Rechtspositionen / Voraussetzungen im Einzelnen 
 

§ 21 Vermächtnis 
§ 22 Auflage 
§ 23 Pflichtteil 
§ 34 Sonstige 

 

Der (künftige) Erblasser hat aber noch weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Teils 
sind diese unabhängig vom Willen der potentiellen Rechtsnachfolger, teils nur im 
Zusammenwirken mit diesen möglich: Er kann namentlich durch eine Testa-
mentsvollstreckung die Handlungsmöglichkeiten der Erben beschränken, und er 
kann Teile seines Vermögens bereits unter Lebenden verschieben, sodass die 
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Objektszuordnung bei seinem Tode bereits verändert ist. In beiden Fällen ver-
stärkt er seine Kontrolle über den Prozess des Rechtsübergangs. Nach dem Erb-
fall haben die (nunmehr aktuellen) Rechtsnachfolger ihrerseits Möglichkeiten, 
ihre Rechtslage zu verändern. Insbesondere ist die Erbengemeinschaft vom Ge-
setz aus gutem Grund nicht als Dauereinrichtung gedacht und in der Praxis 
Quelle unerschöpflicher Streitigkeiten. Diese Zusammenhänge werden im neun-
ten Teil erörtert. 

 
 

§ 25 Testamentsvollstreckung 
§ 26 „Vorweggenommene Erbfolge“ 
§ 27 Wege aus der Erbengemeinschaft 

 

 
Alle genannten Probleme haben auch eine verfahrensrechtliche Seite, die nicht 
näher behandelt werden kann – mit Ausnahme des praktisch besonders wichti-
gen Erbscheins und seiner Gutglaubenswirkungen. An dieser Stelle fließen zu-
nehmend auch internationale Aspekte ein, namentlich mit Inkrafttreten der Euro-
päischen Erbverordnung für Erbfälle ab dem 17.8.2015. 

 
 

Neunter Teil: Verfahrensrecht und Internationales    
 

§ 28 Internationales Erbrecht und Erbverfahrensrecht 
§ 29 Erbnachweise  
§ 30 Weitere Europäisierung? 

 
 

18. Aus der Sicht der Praxis betrachtet, betreffen die Gestaltungsfragen vor allem 
den Notar und den kautelarjuristisch tätigen Anwalt, wohingegen die neuen 
Rechtsbeziehungen aus dem Erbfall auch eine ausgeprägt forensische Seite ha-
ben: Gestritten wird nach dem Erbfall unter Erben und gegen Erben. 

 
 
19. Gestritten wird jedenfalls immer um Objekte. Darin bestätigt sich die oben be-

schriebene Natur des Erbrechts als Zuordnungsrecht. Es steht damit vor allem 
dem Sachenrecht nahe. Das hat historische Gründe und zeigt sich auch in be-
grifflichen Näheverhältnissen: Der Erblasser verfügt, er verschiebt Objekte, 
wenngleich „Verfügung“ im Erbrecht technisch nicht dieselbe Bedeutung hat wie 
bei Rechtsgeschäften unter Lebenden. Verfügt wird auch im Schuldrecht, aber 
dann mit dem Ergebnis der Neuzuordnung einer Forderung; verfügt wird vor al-
lem im Sachenrecht, wo es primär um Objektsbeherrschung geht. Im Erbrecht 
werden einzelne Regeln des inter vivos geltenden Rechts durchbrochen (etwa 
des Eigentums- und des Besitzerwerbs); auch das Rechtsschutzsystem ist teil-
weise spezifisch; aber auch nach Anwendung solcher Sonderregeln ist die Ob-
jektsbeherrschung durch den neuen Herrn in die üblichen Kategorien der Herr-
schaft unter Lebenden zu fassen. Die „letztwillige Verfügung“, was sowohl Tes-
tament oder Erbvertrag als auch die einzelne Anordnung in einem solchen Do-
kument bezeichnen kann, ordnet Objekte für die Zeit nach dem Tode des Erblas-
sers neu zu. 

 
 
20. Darin liegt kein Widerspruch zu der Aussage, der Erblasser realisiere seine Pri-

vatautonomie, gar seine Persönlichkeit, wenn er verfüge. In der Tat gibt die 
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Rechtsordnung ihm im Erbrecht so viel Freiheit wie sonst nirgends. Wenn er aber 
davon Gebrauch macht, dann, indem er Objekte zuordnet. Das Objekt ist wichtig 
als Mittel der Gestaltung; es hat keine ihm sozusagen von Natur aus innewoh-
nende Zweckbestimmung, der die Rechtssubjekte oder das Gesetz sich beugen 
müssten.2 Den Willen des Erblassers muss der Rechtsnachfolger hinnehmen, 
aber was dieser Wille geordnet hat, sind Objekte. Das Subjekt ist nicht mehr in 
dieser Welt, sondern nur noch die von ihm gewollte Ordnung der Objekte. 

 
 
21. Diese Ordnung ihrerseits kann von den neuen Herren der Objekte wieder verän-

dert werden, nach allgemeinen Regeln, weil nunmehr sie Eigentümer, Forde-
rungsinhaber usw. sind. Inwieweit der Erblasser solche Veränderungen beein-
flussen oder verhindern kann, ist vor allem Gegenstand zweier Institute, die nicht 
zufällig keine einheitliche oder auch nur ähnliche Regelung in den verschiedenen 
Ländern Europas gefunden haben (zumal es an einer sicheren gemeinsamen 
Grundlage im Römischen Recht insoweit fehlt): Vor- und Nacherbschaft und Tes-
tamentsvollstreckung. Sicher ist in diesem Felde nur eines: Die Macht des Erb-
lassers, über seinen Tod hinaus zu gestalten, hat sachliche und zeitliche Gren-
zen. 

 
 
22. Durchaus missverständlich ist die beliebte Verbindung „Familien- und Erbrecht“. 

Zwar: Das Familienrecht ist an zentralen Stellen Vorfrage zum Erbrecht. Es füllt 
die Begriffe aus, mit denen das Erbrecht die gesetzlichen Erben bezeichnet; es 
steht in der Wertung hinter den Regeln, mit denen das Erbrecht bestimmte nahe 
Angehörige vor völliger Übergehung schützt (unter dem BGB: Pflichtteilsrecht). 
Es führt in mancher Hinsicht ein Eigenleben gegenüber den anderen Teilen der 
Privatrechtsordnung, etwa weil es nicht nur Vermögensrecht ist, sondern auch 
immateriellen Werten dient, und weil es in besonderer Weise auf faktische Zu-
stände Rücksicht nimmt: Die Grundlage des Eherechts ist nicht das Ehegüter-
recht; die Erhaltung der Ehe wie auch einzelne Positionen aus der Ehe werden 
im Regelfall nicht erzwungen. 

 
 
23. Das Familienrecht ist dem Erbrecht aber auch vermögensrechtlich nicht insge-

samt in der Wertung vorgeordnet. Der Vermögensübergang von Todes wegen ist 
nicht einfach Konsequenz der Familiensituation; vielmehr ist die Familiensituation 
lediglich eine von mehreren Handlungsbedingungen für die Gestaltung des Ver-
mögensübergangs. In römischer Tradition gewährt das BGB dem Erblasser die 
rechtliche Freiheit, seine Angehörigen differenziert zu bedenken oder auch voll-
ständig zu enterben (dann mit Ausgleichsmechanismen wie im BGB dem Pflicht-
teilsrecht). Je komplexer die ökonomischen und sozialen Verhältnisse werden, je 
weniger ein einheitliches Modell der Familie als Lebens- und Wirtschaftsgemein-
schaft existiert, desto wichtiger ist es, von dieser Freiheit sinnvollen Gebrauch zu 
machen. Wer nicht testiert, überantwortet seine Güter der Familie nach dem Mo-

                                                      
2 Gesetzgeberische Entscheidungen wie die, den sog. Voraus dem Ehegatten zuzuweisen (§ 1932), 
sind Ausnahmen, die die Regel bestätigen; aus gutem Grund gibt es den Voraus überdies nur im Rah-
men der gesetzlichen Erbfolge. Entsprechendes gilt für Sonderregeln wie das Höferecht. Andere 
Rechtsordnungen lassen solche Ausnahmen teils in größerem Ausmaß zu. 
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dell, das im Gesetz angelegt ist; wer davon abweichen will, kann und muss tes-
tieren. Jedenfalls ist es der Erblasser, der die künftige Zuordnung der Objekte zu 
verantworten hat, nicht der Gesetzgeber. 

24. All das fasst das römische Recht in die griffige Formel (Iul. 6 dig. D. 50.17.62) 
 

Hereditas nihil aliud est quam successio in universum ius quod defunctus  
habuerit.  

 
Julian (Mitte 2. Jh. nach Christus) im sechsten Buch seiner Geordneten Schriften. 

 
Die Erbschaft ist nichts anderes als die Nachfolge in das gesamte Recht, das der 
Verstorbene hatte. 

 
 

Die deutliche Wendung „nichts anderes als“ betont, worum allein es im Erbrecht 
geht: um den Wechsel (successio) der Subjekte in der Beherrschung der Objekte 
(universum ius). Der Verstorbene erscheint nur noch in der Vergangenheitsform. 
Das sagt eine Kultur, die ausgesprochen strenge Vorschriften über den Umgang 
mit Verstorbenen und mit der Erinnerung an sie hat. Sie zieht aber eine scharfe 
Grenze zwischen der Ausübung von Rechtsmacht unter Lebenden und dem 
Übergang dieser Rechtsmacht auf die Überlebenden. 

 
 
25. Die Vorschriften des Erbrechts sind aus der Perspektive der Lebenden zu den-

ken. Für sie muss erstens klar und zweitens sinnvoll sein, wem welche Objekte 
nunmehr zustehen. Der Wille des Erblassers ist eine entscheidende Vorfrage, 
die Struktur der Familie eine andere, jeweils in dem Rahmen, den das Gesetz 
zieht – wenn er klug ist, orientiert der Gesetzgeber sich an historischer Erfahrung 
und praktischer Akzeptanz. Die Lebenden haben diesen Rahmen zu respektie-
ren: welchen Vermögensübergang der Erblasser wollte und wo die Grenzen sei-
ner Gestaltungsfreiheit lagen; sie haben zu respektieren, dass der Erblasser bis 
zum letzten Moment alle Fäden in der Hand hat; aber nach diesem Moment ist 
„Persönlichkeitsfortsetzung“ nicht Gegenstand des Erbrechts.  

 
 
26. Daher ist auch die Gestaltung, die der Erblasser zu Lebzeiten betreibt, Gestal-

tung aus einem vorweggenommenen Rückblick, aus der Perspektive der Überle-
benden. Er muss die denkbaren Situationen im Moment seines Todes so realis-
tisch wie möglich antizipieren und seine Gestaltungswünsche auf diese Situatio-
nen ausrichten. Ihn hierbei zu unterstützen und möglichst sichere Wege zur Re-
alisierung des Erblasserwillens in allen denkbaren Situationen zu finden, ist die 
zentrale Leistung des Notars. 

 
 
27. Wer sich für Rechtstechnik wie für rechtliches Werten interessiert, kann beides 

schon am römischen Erbrecht lernen, dessen hochentwickelte Dogmatik das 
BGB und nicht nur das BGB massiv geprägt hat. Wer sich für mehr interessiert 
als nur für Recht, der kann auch dies im römischen Recht und im BGB-Erbrecht 
lernen: das absehbare Ende der eigenen Sachherrschaft auf dieser Welt und die 
stete Notwendigkeit guter Neuordnung zu bedenken. Quidquid agis, prudenter 
agas et respice finem. 


